
Europäisches Patentamt 	European Patent Office 
Beschwerdekammerfl 	 Boards of Appeal 

Vardffentlichung im Amt,blattII/NonNeIn 
Publication in the Official Journal 	 /No 
Publication eu Journal Official 	 :00123 

Aktenzeichen I Case Number / No  du recours: 	T 205/87 - 3 2 . 2 

Anmeldenummer I Filing No I N o  de Ia demande: 	81 890 175.3 

Veröffentlichungs-Nr. I Publication No / No  de Ia publication: 	0 061 557 

Bezeichnung der Erfindung: 	Forderanlage für Blechbunde 
Title of invention: 
Titre de l'invention 

Kiassifikation / Classification / Classement : 	B 21 C 47/24 

Office européen des brevets 
Chambrea de rocours 

ENTSCHEIDUNG I DECISION 

vom/of/du 	14. Juni 1988 

Anmelder / Applicant I Demandeur: 

Patentinhaber / Proprietor of the patent / 	Voest-Alpine Aktiengesellschaft 
Titulaire du brevet 

Einsprechender I Opponent I Opposant: 	SMS Schloemann-Siemag AG 

Stichwort / Headword I Référence 

EPOIEPC/CBE 	 Art. 111 (1), 114 (1) 

Kennwort / Keyword / Mot ole: Zuruckverweisung an die Vorinstanz; 
Verspatetes Vorbringen. 

Leitsatz I Headnote / Sommaire 

EPA/EPO/OEB Form 3030 10.86 



• 	Europäisches 	European Patent 	Office européen 
Patentamt 	Office 	 des brevets 

:;: 

APpeal 	 Chambres de recours 

teeic:nT 2051  

ENTSCHEIDUNC 
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 

vom 14. Juni 1988 

Beschwerdeführer: 	 SMS Schloeinann-Sieniag AG 
(Einsprechender) 	 Steinstra1e 13 

D-4000 Düsseldorf 1 (DE) 

Vertreter: 	 Grosse, Dietrich, Dipl.Ing. 
PatentanwAlte 
Hemmerich-Müller-Grosse -Pollmeier-Mey 
Hammerstra1e 2 
D-5900 Siegen (DE) 

Beschverdegegner: 	 Voest-Alpine Aktiengesellschaft 
(Patentinhaber) 	 WerksgelAnde 

A-4010 Linz (AT) 

Vertreter: 	 Hubscher, Gerhard, Dipl.-Ing., 
PatentanwAlte Dipl. -Ing. Cerhard Hübscher Dipl. - 
Ing. Helmut Hübscher Dipl. -Ing. Heiner Hubscher 
Spittelwiese 7 
A-4020 Linz (AT) 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der Einspruchsabteilung des 
EuropAischen Patentanits vom 20. Marz 1987,, mit 
der der Einspruch gegen das europAische Patent 
Nr. 61 557 aufgrund des Artikels 102(2) EPU 
zuruckgewiesen worden 1st. 

Zusammensetzung der Kanimer: 

Vorsitzender: K. Stanini 
Mitglieder: 	C. Andries 

F. Benussi 

11 



1 	T 205/87 

Entscheidung 

Sachverhalt und Antrage 

Auf den Gegenstand der am 22. Oktober 1981 angemeldeten 

europãischen Patentanineldung Nr. 81890175.3, für die die 

prioritât einer früheren Arnueldung in österreich voin 23. 

März 1981 in Anspruch genoinmen wird, ist am 16. Januar 1985 

das sechs Patentansprüche umfassende europäische Patent 

Nr. 61 557 erteilt worden. 

Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin Em-

spruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen, da 

die Gegenstãnde der erteilten Patentansprüche 1 bis 6 nicht 

patentfähig seien. Zur Begründung hat die Beschwerde-

führerin auf folgende Druckschriften verwiesen: 

- US-A- 3 221 668 (Dl) 

- DE-B- 2 740 830 (D2); 

- DE-A- 2 348 066 (D3) ; 

- DE-A- 2 123 724 (D4) ; 

- rororo Technikiexikon, 1tFertig'.ingstechnik.und Arbeits- 
maschinen", Band 3; Juli 1972, Rowohlt Taschenbuch 

Verlag GitthH, Reinbek (DE), Seiten 678 bis 682 (D5); 

- rororo Techniklexikon, "Feinwerktechnik", Band 1; 

Juni 1972, Rowohit Taschenbuch Verlag GinbH, 

Reinbek (DE), Seiten 25 und 26 (D6). 

Die Beschwerdeführerin hat auBerdem die offenkundige 

Vorbenutzung durch Lieferung von Färderanlagen mit 

Einrichtungennach den erteilten Ansprüchen 3 bis 5 geltend 

geinacht. Hierfür hat sie einen Zeugen benannt und folgende 

Beweisstücke eingereicht: 

(D7) Schloemann-Siemag, Beschreibung Nr. 4/0 036 946 

vom 17.02.1978, Seiten 1, 20 und 159 bis 161; 
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2 	T 205/87 

(D8) Siemag, Beschreibung Nr. A53/2263 vom 12.04.1967, 

Seiten 16 bis 21 zum Auftrag Nr. 5027.00. 

Durch Entscheidung vom 20. Mãrz 1987 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zurückgewiesen und das europäische 

Patent Nr. 61 557 in unveränderter Form aufrechterhalten, da 

der Gegenstand des Patentanspruchs 1 neu sei und auf einer 

erfinderischen Tätigkeit beruhe. 

Gegen die Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin durch am 

27. Mai 1987 brieflich bestàtigtes Telex vom 22. Ma! 1987 

Beschwerde erhoben und beantragt, die angefochtene Ent-

scheidung aufzuheben und das Patent Nr. 61 557 in vollem 

Umfang zu widerrufen. Die vorgeschriebene Gebuhr ist am 22. 

Mai 1987 und die schriftliche Begründung der Beschwerde ist 

am 22. Juli 1987 eingegangen. 

Die Beschwerdefuhrerin ist der Auffassung, die Förder-
anlage für Blechbunde nach dem Patentanspruch 1 sei nicht 

patentfähig. Zur Begründung führt sie u.a. aus: 

- der Horizontalantrieb des im Rahinen des Auftrages Nr. 

5027.00 unter Nr. 5027.73 von der Beschwerdeführerjn an 

die Firma Alu-Norf GmbH in Norf bei Neuss gelieferten 

Bundwagens weise ein angetriebenes Ritzel auf, das 

mit einer entlang der Förderstrecke verlegten Zahnstange 

kãmine. Dazu werde ein weiterer Zeuge benannt, der eben-

falls mit den derzeitigen Lieferungen befat gewesen 
sei. 

Mit Schreiben vom 11. August 1987 hat die Beschwerde-

führerin am 13. August 1987 vier Plane eingereicht, aus 

denen Einzelheiten des an die Firma Alu-Norf GIDbH 

gelieferten Bundwagens mit angetriebem Ritzel hervorgingen, 
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das mit einer entlang der Fôrderstrecke verlegten 

Zahnstange kãmme. Diese Plane tragen die Nummern 

- (D10) D36/4944 

- (Dli) 6547990 

- (D12) C36/16927 

- (D13) C36/16534 

Die Beschwerdegegflerifl ist dem Vorbringen der Beschwerde-

führerin entgegengetreten. Sie bestreitet die Vorbenutzung 

und beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen und das Patent 

aufrechtzuerhalten. Hilfsweise beantragt die Beschwerde-

gegnerin, falls die geltend gemachte Vorbenutzung eines 

Zahnstangenantriebes für einen Bundwagen entscheidungs-

wesentlich sein soilte, die Frage der Patentfahigkeit der 

Gegenstände der Patentansprüche gegenüber dieser Vorbe-

nutzung an die Einspruchsabteilung zurückzuverweisen, dainit 

hinsichtlich der Beurteilurig dieser Vorbenutzung kein 

Instanzverlust auftrete. 

In der mündlichen Verhandlung am 14. Juni 1988 hat die 

Beschwerdeführerin ihren Antrag aufrechterhalten und 

ebenfalls hilfsweise beantragt,. die Sache an die Em-

spruchsabteilung zurückzuverweisen mit der Auflage, die 

Prüfung unter Berücksichtigung der Plane D10 bis D13 und 

des am 29. April .1988 eingegangenen Dokujuents DE-A-

2 135 037 (D14) durchzuführen. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPU und 1st somit zulàssig. 

Nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 betrif ft die 

Erfindung eine Förderanlage für Biechbunde mit einem 
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entlang der Färderstrecke mit Hilfe eines Antriebes 

verfahrbaren Bundwagen, bei der entlang der Färderstrecke 

zur Lagenerfassung des Bundwagens dienende Vorrichtungen 

angeordnet sind. Eine soiche Fórderanlage wurde wãhrend des 

Prüfungs- und Einspruchsverfahren als bekannt voraus-

gesetzt. 

Die Einspruchsabteilung hat zu Recht festgestellt, daB die 

1111 Einspruchsverfahren vorliegenden Unterlagen (Dokuinente 

D7 und D8), die die angeblichen offenkundigen Vorbenutzun-

gen beweisen soilten, keine Beschreibung des Antriebs des 

Bundwagens enthielten, und daB deswegen die Gegenstände 

dieser angeblichen offenkundigen Vorbenutzungen nicht über 

den vorliegenden Stand der Technik hinausgingen. 

Die Beschwerdeführerin hat erst wãhrend des Beschwerdever-

fahrens, also nach Ablauf der Einspruchsfrist, die angeb-

lichen offenkundigen Vorbenutzungen weiter prãzisiert, und 
versucht durch Plane (Dokumente D10 bis D13) nachzuweisen, 

daB der Antrieb eines Bundwagens durch ein angetriebenes 

Ritzel, das mit einer entlang der Förderstrecke verlegten 

Zahnstange kämmt, bereits bekannt war. Obwohl diese 

Dokumente (D10 bis D13) zu spat - da durch keine veränderte 

Sachiage gerechtfertigt - vorgebracht worden sind, ist die 

durch sie dokumentierte angebliche offenkundige 

Vorbenutzung als mäglicher nächstliegender Stand der 

Technik in Betracht zu ziehen. 

Unter diesen veränderten, für die Beurteilung der erf in-

derischen Tätigkeit wesentlichen Voraussetzungen erachtet 

es die Kaminer als geboten, nach Art. 114 (1) EPU zu über -
prUfen, ob mit dieser Vorbenutzung die erfinderische Tätig-

keit in Frage zu stellen ist und wenn ja, ob tatsàchlich 

die geltend gemachte Benutzung der Offentlichkeit nach 

Art. 54 (2) EPU zugãnglich war. 
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5 	P 205/87 

Da die Vorinstanz aber die Dokuinente D10 bis D13 noch nicht 

in Betracht ziehen konnte, ist zunãchst der Einspruchs-

abteilung Gelegenheit zu geben, hierzu Stellung zu nehmen. 

Die Kammer berücksichtigt damit die auf Verineiden eines 

Instanzverlusts gerichteten Anträge beider Parteien und 

inacht von der ihr in Artikel 111 (1) EPU eingerãuinten 

Möglichkeit Gebrauch, die Sache zur Fortsetzung des 

Einspruchsverfahrens an die erste Instanz zurückzuver-

weisen. 

Die Kainmer muB daher die erstinstanzliche Entscheidung 

aufheben, ohne die Stichhaltigkeit ihrer Begründung zu 

prüfen. 

Das durch die Beschwerdeführerin nach Ablauf der Em-

spruchsfrist angeführte Dokuinent D14 ist bereits implizit 

in Verfahren berücksichtigt, weil es als Stand der Technik 

in Dokuinent D3 (Seite 1, letzter Absatz bis Seite 2, erster 

Absatz) erwãhnt ist. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen 

mit der MaJgabe, die Prüfung nit den am 13.8.1987 von der 

Beschwerdefuhrerin eingereichten Plãnen fortzusetzen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 
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F. Klein 	 K. Stamm 


